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Einleitung

Die gesetzliche Unfallversicherung beruht seit jeher auf zwei tragenden 
Grundprinzipien: dem sozialen Schutzprinzip und dem Prinzip der Haf-
tungsersetzung durch Versicherungsschutz.1 Sie wurde aus dem Bedürfnis 
geboren, der als schutzwürdig angesehenen arbeitenden Bevölkerung bei 
Arbeitsunfällen einen angemessenen Ersatz zukommen zu lassen. Zugleich 
sollte der Arbeitgeber von einer zivilrechtlichen Haftung freigestellt werden.

Das soziale Schutzprinzip betont den primären Zweck der gesetzlichen 
Unfallversicherung, die Schutz gewährt vor Gefahren, die in einem inneren 
Zusammenhang mit versicherten Tätigkeiten stehen, und Schäden ersetzt, 
die ursächlich auf diese Tätigkeiten zurückzuführen sind. Hauptanwen-
dungsfall sind dabei Gefahren und Schäden im Zusammenhang mit der 
Verrichtung nichtselbstständiger Arbeit im Rahmen der Beschäftigung. Da-
bei kommt es für die Leistungen der Unfallversicherung nicht auf die im 
Zivilrecht maßgebliche Frage nach dem Verschulden an, sondern der An-
spruch aus dem Unfallversicherungsverhältnis besteht unabhängig davon, ob 
der Unfall von einem Dritten verschuldet wurde, solange er kausal auf einer 
versicherten Tätigkeit beruht.2 Damit entfernt sich die Unfallversicherung 
weit vom zivilrechtlichen Schadensersatzrecht, wo das Verschulden eine 
maßgebliche Rolle spielt.

Daneben hängen zivilrechtliche Schadensersatzpflicht und Unfallversi-
cherung aber auch eng zusammen, denn die Ansprüche gegen den Unfall-
versicherungsträger lösen eventuelle zivilrechtliche Schadensersatzansprü-
che ab (Prinzip der Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz). Auch 
dieses Prinzip wohnt der Unfallversicherung seit ihrer Schaffung inne: 
Schon nach der Regelung des Unfallversicherungsgesetzes aus dem Jahr 

1 BVerfGE 34, 118 (129 f.). – Grundlegend zu diesen Prinzipien Gitter, Schadens-
ausgleich im Arbeitsunfallrecht, S. 38 ff.; zustimmend beispielsweise Gitter / Nunius, 
in: Schulin, Handbuch des Sozialversicherungsrechts, Band 2, § 5 Rn. 43 ff.; Rolfs, 
Haftung unter Arbeitskollegen, S. 2 ff.; Schiller, Die Problematik des Schmerzens-
geldausschlusses, S. 7 ff.; Schlaeger, in: Schlaeger / Linder, § 1 Rn. 9 ff.; Schmitt, in: 
Sozialrechtshandbuch, § 16 Rn. 3; Waltermann, VSSR 2005, S. 103 (105); zuvor 
schon Jantz, in: FS Lauterbach, S. 15 (16); ebenso Fuchs / Preis, Sozialversiche-
rungsrecht, S. 506; Tischendorf, VersR 2002, S. 1188 (1188).

2 So genanntes Kausalitätsprinzip; vgl. dazu ausführlich Watermann, in: FS Lau-
terbach, S. 129 (129 ff.).
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1884 war die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen der Arbeit-
nehmer gegen die Unternehmer grundsätzlich ausgeschlossen.3 Heute ist 
dieses Prinzip in den §§ 104, 105 und 106 SGB VII gesetzlich festge-
schrieben. Der Versicherte hat grundsätzlich keinen Anspruch gegen den 
Schädiger, dessen Haftung beschränkt ist auf die vorsätzliche Schadensver-
ursachung und die Verursachung auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 
SGB VII versicherten Weg. An die Stelle des Schädigers tritt die Unfall-
versicherung als liquider, finanziell starker Schuldner. Die Ablösung der 
Haftpflicht zunächst des Unternehmers, später dann auch anderer betrieb-
lich Tätiger, sollte innerbetriebliche Konfliktsituationen vermeiden und so 
den Betriebsfrieden wahren.4

Aufbauend auf dem sozialen Schutzprinzip wurde die gesetzliche Unfall-
versicherung über die Jahre erweitert. War der Unfallversicherungsschutz 
ursprünglich beschränkt auf Arbeiter in als besonders gefährlich angesehe-
nen Betrieben, wurde der Anwendungsbereich immer weiter ausgedehnt, bis 
schließlich aus der Betriebsversicherung eine Personenversicherung wurde, 
d. h. alle aufgrund eines Arbeits-, Dienst- oder Lehrverhältnisses Beschäftig-
ten gegen Arbeitsunfall versichert waren.5 Über die Beschäftigten hinaus 
wurde jedoch über die Jahre ein vielschichtiger Personenkreis ebenfalls in 
die Unfallversicherung aufgenommen, bei dem keine oder nur eine geringe 
Verbindung mit der Verrichtung nichtselbstständiger Arbeit besteht. Versi-
chert sind neben Tätigkeiten im öffentlichen Interesse wie der Nothilfe bei 

3 Nach § 95 Abs. 1 UVG konnten die Arbeiter und ihre Hinterbliebenen nur dann 
einen Schadensersatzanspruch gegen den Unternehmer geltend machen, wenn durch 
ein strafgerichtliches Urteil festgestellt worden war, dass dieser den Unfall vorsätz-
lich verursacht hatte. Doch selbst bei Vorsatz bestand der Anspruch nicht in voller 
Höhe, sondern umfasste nach § 95 Abs. 2 UVG lediglich die so genannten Scha-
densspitzen, also die Differenz zwischen den den Arbeitern aus der Unfallversiche-
rung zukommenden Leistungen und der ihnen nach anderen gesetzlichen Vorschrif-
ten zustehenden Entschädigung.

4 Vgl. wiederum die Begründung zum dritten Entwurf des Unfallversicherungs-
gesetzes, Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichs-
tages 1884, Band 3, S. 89: „Neben der Sicherung der Arbeiter (…) verfolgt der 
Entwurf das Ziel, alle Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über Ent-
schädigungsansprüche, welche den letzteren aus Unfällen erwachsen, zu beseitigen“. 
Auch bei Einführung der Haftungsbeschränkung der Versicherten untereinander ver-
wies der Gesetzgeber auf den Betriebsfrieden; vgl. die Begründung zum Entwurf des 
Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetzes, BT-Drucks. 4 / 120, S. 62 f.: „Aber auch 
die Haftung der übrigen Betriebsangehörigen auf Schadensersatz muß im Interesse 
der Aufrechterhaltung des Betriebsfriedens dann ausgeschlossen werden, wenn der 
Schädiger den Unfall bei Ausführung einer betrieblichen Tätigkeit verursacht hat.“

5 Der Übergang von der Betriebs- zur Personenversicherung erfolgte mit dem 
Sechsten Gesetz über Änderungen in der Unfallversicherung vom 9. März 1942 
(RGBl. I 1942, S. 107 ff.).
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einem Unglücksfall oder der Tätigkeit als Zeuge auch eigennützige Tätig-
keiten, beispielsweise der Schulbesuch oder die Teilnahme an Maßnahmen 
zur medizinischen Rehabilitation. Für diese Versicherten, die der Gesetzge-
ber als ähnlich schutzbedürftig ansah wie die Beschäftigten, hat sich der 
Begriff der „unechten Unfallversicherung“ eingebürgert.6

Der Kreis der außerhalb des Gebiets der abhängigen Arbeit versicherten 
Personen folgt keinem einheitlichen Konzept. Es fehlt an grundlegenden, 
systemprägenden Prinzipien.7 Versichert sind so unterschiedliche Tätigkei-
ten wie die Nothilfe, das Studium an einer Hochschule, das Erhalten von 
Leistungen medizinischer Rehabilitation oder die Blutspende. Zudem be-
rührt die Frage der unfallversicherungsrechtlichen Haftungsbeschränkung 
zwei Rechtsgebiete. Bei der Frage, ob ein Versicherungsfall eingetreten ist, 
handelt es sich um eine rein sozialrechtliche Frage, die jedoch aufgrund des 
Zusammenhangs mit der Geltendmachung zivilrechtlicher Schadensersatz-
ansprüche auch im Zivilrecht eine Rolle spielt.

Daher wird bisweilen die Befürchtung geäußert, dass ein Anwendungsfall 
der unfallversicherungsrechtlichen Haftungsbeschränkung nicht als solcher 
erkannt werde.8 Insbesondere die zivilrechtlichen Instanzgerichte zögen 
„mangels Spezialisierung und dadurch gegebener Sensibilisierung für derar-
tige Verwicklungen“ das Eingreifen der §§ 104 ff. SGB VII überhaupt nicht 

6 Vgl. beispielsweise Axer, in: Handbuch des Staatsrechts IV, § 95 Rn. 37; Be-
cker, in: Sozialrechtshandbuch, § 13 Rn. 30; Bieresborn, in: jurisPK SGB VII, § 2 
Rn. 8; Bley, ZSR 1974, S. 193 (193 ff.); Bulla, SGB 2007, S. 653 (657); Butzer, in: 
FS Scharf, S. 119 (122); Fuchs / Preis, Sozialversicherungsrecht, S. 537; Gitter, BB 
Beilage 1998, Nr. 6, S. 1 (3); Gitter / Nunius, in: Schulin, Handbuch des Sozialversi-
cherungsrechts, Band 2, § 7 Rn. 1 ff.; Krasney, in: GS Heinze, S. 529 (530); Lülf, 
Die unechte Unfallversicherung, S. 1 ff.; Mehrtens, in: Bereiter-Hahn / Mehrtens, Ge-
setzliche Unfallversicherung, § 2 Anm. 4; Muckel / Ogorek, Sozialrecht, § 10 Rn. 9, 
92; Müller-Volbehr, ZRP 1982, S. 270 (271 f.); Plagemann, in: Plagemann / Radtke-
Schwenzer, Gesetzliche Unfallversicherung, S. 36; Ricke, in: Kasseler Kommentar 
SGB VII, Vorbemerkungen zu §§ 2–6 Rn. 2; Riebel, in: Hauck / Noftz SGB VII, § 2 
Rn. 3; Rüfner, ZSR 1973, S. 565 (568); Schmitt, in: Sozialrechtshandbuch, § 16 
Rn. 4; Schneider, Die „unechte“ Unfallversicherung, S. 1 ff.; Seewald, in: FS Water-
mann, S. 161 (161 ff.); Steinmeyer, in: Sozialrechtshandbuch, § 32 Rn. 99; Walter-
mann, Sozialrecht, Rn. 243, 256.

7 So ausdrücklich Gitter, BB Beilage 1998, Nr. 6, S. 1 (3).
8 Zu dieser Problematik ausführlich Lemcke, in: Brennpunkte des Sozialrechts 

1995, S. 165 (165 ff.), mit Beispielen für „wunderliche Prozeßsituationen“, die sich 
aus dem Zusammenspiel von Unfallversicherungsrecht und zivilrechtlichem Scha-
densrecht ergeben. Lepa, VersR 1985, S. 8 (8), beklagt, dem Institut der unfallversi-
cherungsrechtlichen Haftungsbeschränkung sei es in den 100 Jahren seiner Existenz 
„nicht gelungen, in der Gedankenwelt der Ziviljuristen einen festen und anerkannten 
Platz zu finden“; vgl. auch Hebeler, SozVers 2001, S. 169 (169); Krasney, NZV 
1989, S. 369 (370).


